Vorlage für die Mandatserteilung. Bitte beachten Sie die Hinweise im Infodossier auf Seite 10.

Projekt «Lebenskompetenz verankern» - Mandat der Schulleitung

Name der Schulleitung:


Schule:


Delegierte Personen:


Zielsetzung des Mandats

Dieses Mandat regelt den Auftrag für die Umsetzung des Projektes «Lebenskompetenz verankern». Es soll allen Beteiligten möglichst hohe Sicherheit bei der Umsetzung des Projektes ermöglichen. Insbesondere sollen die hiermit delegierten Personen darauf vertrauen können, dass ihre Arbeit, die sie für die Schule erbringen, von der Schulleitung gewollt und unterstützt wird. Die Schulleitung ihrerseits sichert mit dem Mandat die Steuerung zu Beginn und bei der Umsetzung des Projektes.

Auftrag

Besuch der Schulungen des Projektes «Lebenskompetenz verankern».

Erstellen eine Auslegeordnung, die zeigt, in welcher Form Lebenskompetenzen an der Schule bereits gefördert werden, was schon gut läuft, welche Ressourcen vorhanden sind, wo es Lücken gibt und welche Schwerpunkte ein Konzept zur Förderung von Lebenskompetenzen setzen könnte. Das Kollegium wird nach Möglichkeit in die Auslegeordnung einbezogen und über die Resultate informiert.

Entwickeln eines Konzeptes zur Förderung von Lebenskompetenzen. Das Kollegium hat die Gelegenheit, zu einem Entwurf des Konzeptes Stellung zu nehmen.

Unterstützung der Schulleitung bei der Umsetzung des Konzeptes.

Konzeption und Durchführung einer schulinternen Veranstaltung, an der das Kollegium mit dem Konzept vertraut wird und der weitere Handlungsbedarf festgehalten wird.

Organisation

Wie ist die Gruppe der delegierten Personen organisiert? Wer leitet sie?

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die Umsetzung
Was ist bei der Umsetzung zu beachten (z.B. Leitbild, andere Projekte und Vorhaben)?

Entscheidungskompetenzen

Welchen Handlungs- und Entscheidungsfreiraum haben die delegierten Personen?

Welche Entscheidungsbefugnisse bleiben bei der Schulleitung?

Führung und Unterstützung durch die Schulleitung

Die Schulleitung stellt die Verknüpfung zu Fragen, Prozessen und Instrumenten von übergeordneter Bedeutung sicher.
Wie und wann wird die Schulleitung über die Projektumsetzung informiert? 

Wie begleitet die Schulleitung die Umsetzung? 

Zusammenarbeit mit dem Kollegium

Wie sieht die Zusammenarbeit mit einer allfälligen Echo- oder Steuergruppe sowie mit der Schulsozialarbeit oder der Fachperson für schulische Heilpädagogik aus?

Kommunikation

Grundsatz: Die delegierten Personen sind ausschliesslich gegenüber der Schulleitung rechenschafts- und auskunftspflichtig. Die Schulleitung trägt die Verantwortung gegenüber dem Kollegium und den übergeordneten Behörden. Die Kommunikation der delegierten Personen gegenüber dem Kollegium beschränkt sich auf Sachinformationen und ist mit der Schulleitung zu planen und abzusprechen. 

Aufgaben der Schulleitung sind insbesondere: Information des Kollegiums über die angestrebten Ziele des Projektes, über die Aufgaben und Kompetenzen der delegierten Personen sowie über die vorgesehene Anwendung des fertigen Konzeptes.

Aufgaben der delegierten Personen sind insbesondere: Information des Kollegiums über die Grundüberlegungen und Grundbegriffe rund um die Förderung von Lebenskompetenzen sowie über den jeweiligen Stand der Arbeiten.

Ressourcen

Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?

Dauer

Wann beginnt, wann endet das Mandat? Gibt es eine Perspektive für die Verlängerung des Mandats nach Abschluss der Konzepterarbeitung?

Ort, Datum 


Unterschrift der Schulleitung 


Unterschriften der delegierten Personen 
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